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VORWORT 2006 ha!e sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, die Bürokra"ekosten der Wirtscha# von jährlich ca. 49 Mrd. Euro um 25 Prozent ne!o – bei gleichzei"ger Berücksich"gung neuer Zusatzkosten – zu reduzieren, also um 12,3 Mrd. Euro. Bis Ende 2011 ha!e die Bundesregierung eine Entlastung um 11 Mrd. Euro erreicht. 2012 und 2013 sind weitere Maßnahmen wie zum Beispiel die Abschaﬀung der Praxisgebühr und die Verabschiedung des E-Government-Gesetzes hinzugekommen, die insgesamt erwarten lassen, dass das Gesamtziel erreicht wird. 2011 wurde das Programm darüber hinaus wesentlich erweitert. Die Erfahrungen der ersten Jahre ha!en gezeigt, dass Bürokra"ekosten wie sta"s"sche Meldepﬂichten allein nur einen kleinen Teil der Folgekosten darstellen, die sich aus bundesrechtlichen Regelungen für Bürger, Wirtscha# und Verwaltung ergeben. Ziel war es jetzt, alle Folgekosten – den sogenannten Erfüllungsaufwand – darzustellen, d.h. neben den Bürokra"ebelastungen auch jene Kosten, die aus den inhaltlichen Verpﬂichtungen von Gesetzen und Verordnungen resul"eren – ein wahrer Quantensprung in Sachen Kostentransparenz. Mit der Darstellung des Erfüllungsaufwands wissen Entscheidungsträger in Regierung und Parlament heute – anders als früher –, welche Kostenbelastungen sie für die jeweils Betroﬀenen mit ihren Entscheidungen auslösen. Aufgabe des Na"onalen Normenkontrollrats (NKR) als unabhängiges Gremium ist es, die entsprechenden Folgekosten-Berechnungen der Bundesministerien zu überprüfen und darüber hinaus die Bundesregierung in Sachen Kostentransparenz und Verbesserung der Rechtsetzung zu beraten. Der NKR ist also Beratungs- und Kontrollorgan zugleich. Seiner Aufgabe kommt der NKR auf zwei unterschiedlichen Wegen nach. Zum einen unterstützt er die Bundesregierung dabei, unnö"ge Bürokra"e nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen zu lassen. Diese Aufgabe nimmt der Rat im so genannten Ex ante-Prüfver-



fahren wahr, indem er die Schätzungen des Aufwands für Bürger, Wirtscha# und Verwaltung auf Grund neuer Regelungsentwürfe der Ministerien überprü#, Regelungsalterna"ven erwägt und zu den Kostenfolgen der Regelungsvorhaben insgesamt Stellung nimmt. Zum anderen geht es darum, unverhältnismäßige Bürokra"ebelastungen in bestehenden Regelungen zu iden"ﬁzieren und mit geeigneten Maßnahmen abzubauen. Hierzu hat der NKR, gemeinsam mit interessierten Partnern, eine Reihe von Projekten durchgeführt, Verbesserungsvorschläge vorgelegt und spürbare Vereinfachungen auf den Weg gebracht, zum Beispiel bei den Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für ausländische Arbeitskrä#e, beim Elterngeld, beim Wohngeldbezug und beim Studierenden-BAföG. In dieser Broschüre geht es darum, konkrete Beispiele für erfolgreichen Bürokra"e- und Kostenabbau darzustellen. Diese Beispiele zeigen, wie Kosten- und Bürokra"ebelastungen für Bürger, Wirtscha# und/oder Verwaltung prak"sch reduziert werden können – und was erreicht werden kann, wenn alle jeweils relevanten Akteure – Bundes- und Landesministerien, Unternehmen und Verbände sowie Fachbehörden und andere Experten – engagiert zusammenarbeiten. Und: Weitere spürbare Kostenreduzierungen sind möglich, wenn diese Akteure weitere Projekte vorschlagen und bei ihrer Umsetzung mit von der Par"e sind. Es gibt noch viel zu tun. Dr. Johannes Ludewig Vorsitzender des Na!onalen Normenkontrollrats Juli 2013
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INHALT Bilanzen und Buchführung •



Bilanzen und Buchführung vereinfacht



•



Einfachere Bilanzrechtsvorschri#en für Kleinstkapitalgesellscha#en



•



Hohe Zusatzkosten im Einkommensteuerrecht vorerst verhindert



Sta"s"k •



Produk"onserhebung im Fer"gteilbau



•



Vierteljährliche Befragung des Handwerks en'allen



•



Sta"s"k für das produzierende Gewerbe



•



Handwerkssta"s"k



•



Außenhandelssta"s"k



•



Dienstleistungskonjunktursta"s"k



Steuerrecht •



Elektronische Rechnungsstellung vereinfacht



•



Steuerliches Reisekostenrecht vereinfacht



•



Reform des Gemeinnützigkeitsrechts



•



Lohnsteuerkarten weggefallen



•



Einfacher zum Kinderfreibetrag



Gesundheit und Sozialversicherungsrecht •



Praxisgebühr abgeschaﬀt - Bürger und Arztpraxen entlastet



•



Melde- und Beitragsverfahren vereinfacht



•



Einheitliche Fälligkeit für Beitragsnachweise in der Sozialversicherung



•



Überwachung des Betäubungsmi!elverkehrs: Einführung eines elektronischen Meldeverfahrens



Seiten 8-9



Seiten 10-11



Seiten 12-13



Seiten 14-15
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INHALT Einzelne Branchen im Blick •



Straßenverkehr



•



Krankenhäuser, Hotels, Pensionen



•



Agrardieselersta!ung für Landwirte einfacher



„Einfacher zu ... Projekte“ •



Einfacher zum Elterngeld



•



Einfacher zum Studierenden-BAföG



•



Einreiseop"mierung - Op"mierung des Verfahrens zur Einreise von Fach- und Führungskrä#en aus Dri!staaten



•



Einfacher zum Wohngeld



•



Mehr Zeit für Behandlung - Vereinfachung von Verfahren und Prozessen in Arztpraxen



Maßnahmen mit Entlastungspotenzial •



Au*ewahrungsfristen



•



E-Government-Gesetz



•



Vereinfachung bei der Ausstellung von Arbeitsbescheinigungen



•



Tachograf - Nachweis von Lenk- und Ruhezeiten



Seiten 16-17



Seiten 18-23



Seiten 24-25
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GUTE BEISPIELE AUF EINEN BLICK Lohnsteuerkarten weggefallenInhalt Die Einführung des elektronischen Abrufverfahrens für die beim Lohnsteuerabzug zu berücksich"genden Lohnsteuerabzugsmerkmale der Arbeitnehmer entlastet Unternehmen branchenübergreifend um 262 Millionen Euro pro Jahr. mehr Informa!onen: Seite 13 Praxisgebühr abgeschaﬀt - Bürger und Arztpraxen entlastet Die Abschaﬀung der „Praxisgebühr“ entlastet Bürgerinnen und Bürger sowie Arztpraxen. Während für Bürgerinnen und Bürger die quartalsweise Zuzahlung für Arztbesuche von 10 Euro wegfällt, sparen Arztpraxen rund 336 Millionen Euro Bürokra"ekosten. mehr Informa!onen: Seite 14 Elektronische Rechnungsstellung vereinfacht Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden die hohen technischen Hürden an die elektronische Übermi!lung von Rechnungen besei"gt. Die Wirtscha# entlastet diese Maßnahme um rund 4 Milliarden Euro pro Jahr. mehr Informa!onen: Seite 12 Hohe Zusatzkosten im Einkommensteuerrecht vorerst verhindert Mit den Einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2012 soll unter anderem der Herstellungskostenbegriﬀ im Steuerrecht ausgeweitet werden. Der NKR wies darauf hin, dass durch diese Regelung erheblicher Aufwand insbesondere auf kleine und mi!lere Unternehmen zukommen würde. Das Bundesministerium der Finanzen hat darau+in eine Kostenschätzung beim Sta"s"schen Bundesamt in Au#rag gegeben. Die Schätzung beläu# sich auf rund 1,5 Milliarden Euro. Ein BMF-Schreiben regelt, dass diese Änderung des Herstellungskostenbegriﬀs von den Unternehmen vorerst nicht berücksich"gt werden muss. mehr Informa!onen: Seite 9 Steuerliches Reisekostenrecht vereinfacht Das Bundesministerium der Finanzen hat im Jahr 2012 das Reisekostenrecht reformiert. Der Gesetzentwurf beruht auf den Ergebnissen eines Projekts des BMF zur Vereinfachung des Reisekostenrechts, bei dem sich auch der NKR eingebracht ha!e. Dadurch sparen Unternehmen Jahr für Jahr Bürokra"ekosten in Höhe von rund 35 Millionen Euro. mehr Informa!onen: Seite 12
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BILANZEN UND BUCHFÜHRUNG



Zudem wurden die Bilanzierungsund Buchführungspﬂicht sowie die Pﬂicht zur S"chtagsinventur nach dem Handelsgesetzbuch für ca. 500.000 Unternehmen abgeschaﬀt. Die Maßnahmen entlasten die Wirtscha# um insgesamt 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.



EINFACHERE BILANZRECHTSVORSCHRIFTEN FÜR KLEINSTKAPITALGESELLSCHAFTEN



BILANZEN UND BUCHFÜHRUNG VEREINFACHT Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), das am 29. Mai 2009 in Kra# getreten ist, vereinfachte für zahlreiche Unternehmen das Erstellen der Jahresabschlüsse nach Handelsrecht. So wurden die Schwellenwerte zur Abgrenzung der Unternehmensgrößenklassen „klein, mi!el und groß“ erhöht. Dadurch sind mehr Unternehmen als kleine bzw. mi!elgroße Unternehmen eingestu# und können verschiedene Befreiungen (bei der Prüfungspﬂicht) und Erleichterungen bei der Rechnungslegung (z.B. Oﬀenlegung des Jahresabschlusses, Anhangangaben) in Anspruch nehmen.



Das am 28. Dezember 2012 in Kra# getretene Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) dient der Entlastung insbesondere kleiner mi!elständischer Unternehmen von Vorgaben für die Rechnungslegung. Kleinstkapitalgesellscha#en unterliegen nicht mehr den strengen Veröﬀentlichungspﬂichten der Rechnungslegung, wie diese für größere Unternehmen gelten. So ist die Darstellungs"efe in der Bilanz und in der Gewinn-und-Verlust-Rechung verringert, der Anhang kann unter bes"mmten Voraussetzungen ganz wegfallen und die Oﬀenlegungspﬂicht wurde durch eine Op"on zur Hinterlegung modiﬁziert. Insgesamt wird die Wirtscha# dadurch um mindestens 36 Millionen Euro Erfüllungsaufwand entlastet.
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BILANZEN UND BUCHFÜHRUNG



Die Erleichterungen betreﬀen etwa 500.000 Kleinstkapitalgesellschaften, also Kapitalgesellscha#en, die mindestens zwei der drei folgenden Schwellenwerte nicht überschreiten: • Umsatzerlöse bis 700 000 Euro in den zwölf Monaten vor dem Abschlusss"chtag, • Bilanzsumme bis 350 000 Euro, • durchschni!lich bis zu zehn beschä#igte Arbeitnehmer. Der Gesetzentwurf setzte die Micro-Richtlinie der EU weitgehend um.



HOHE ZUSATZKOSTEN IM EINKOMMENSTEUERRECHT VORERST VERHINDERT



Das Bundesministerium der Finanzen hat darau+in eine Kostenschätzung beim Sta"s"schen Bundesamt (StBA) in Au#rag gegeben. Die Schätzung des StBA beläu# sich auf rund 1,5 Milliarden Euro. Das BMF und das StBA sind gegenwär"g dabei diese Schätzung zu veriﬁzieren. Ein BMF-Schreiben regelt, dass diese Änderung des Herstellungskostenbegriﬀs von den Unternehmen vorerst nicht berücksich"gt werden muss. Ziel des NKR ist es, dass die Ausweitung des Herstellungskostenbegriﬀs auf Dauer vermieden wird.



Mit den Einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2012 soll unter anderem der Herstellungskostenbegriﬀ im Steuerrecht ausgeweitet werden: Danach müssten kün#ig Kosten der allgemeinen Verwaltung, der angemessenen Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung für die steuerliche Gewinnermi!lung zwingend in die Herstellungskosten einbezogen werden. Der NKR hat in seiner Stellungnahme zum Entwurf der Änderungsrichtlinien darauf hingewiesen, dass durch diese Regelung erheblicher Aufwand insbesondere auf kleine und mi!lere Unternehmen zukommen würde.
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STATISTIK



werden können. Dieses speist sich wiederum aus Daten der Finanzämter, der Bundesagentur, der Handwerkskammern, der Industrie- und Handelskammer sowie der Bundesknappscha#. Dies entlastet die Wirtscha# jährlich um insgesamt 3,34 Millionen Euro und das einzelne Unternehmen um 84 Euro.



STATISTIK FÜR DAS PRODUZIERENDE GEWERBE



PRODUKTIONSERHEBUNG IM FERTIGTEILBAU Mit dem Mi!elstandsentlastungsgesetz I wurde die vierteljährliche Erhebung zur Produk"on im Fer"gteilbau vollständig gestrichen. Die Maßnahme ist im Januar 2007 in Kra# getreten.



VIERTELJÄHRLICHE BEFRAGUNG DES HANDWERKS ENTFALLEN En'allen ist im April 2008 die vierteljährliche Befragung von ca. 40.000 Handwerksbetrieben zur Konjunktur. Auf die Befragung konnte verzichtet werden, da die Daten dem Unternehmensregister entnommen



Mit Änderung des § 2 des Gesetzes über die Sta"s"k im produzierenden Gewerbe bei Monatserhebungen im verarbeitenden Gewerbe wurde die Abschneidegrenze von 20 auf 50 Beschä#igte erhöht. Damit ﬁnden von ursprünglich 48.000 nur noch 23.000 monatliche Befragungen sta!. Diese Maßnahme entlastet die Wirtscha# um rund 10,7 Millionen Euro pro Jahr und ist zum Januar 2007 in Kra# getreten. Im Einzelfall bedeutet dies für Unternehmen eine Entlastung von jährlich 465 Euro.



HANDWERKSSTATISTIK Mit dem Dri!en Mi!elstandsentlastungsgesetz wurde das Handwerkssta"s"kgesetz geändert. Danach grei# das Sta"s"sche Bundesamt seit 2009 für Erhebungen auf vorhandene Verwaltungsdaten zurück. Das entlastet rund 460.000 Unternehmen von Datenerhebungen. Dies führt zu einer durchschni$lichen jährlichen Entlastung von insgesamt 2,7 Millionen Euro bzw. 6 Euro pro Unternehmen.
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STATISTIK



AUßENHANDELSSTATISTIK Durch das Heraufsetzen des Schwellenwerts im so genannten Intrahandel (Handel innerhalb der EU) schri!weise zunächst in 2009 von 300.000 Euro auf 400.000 Euro pro Jahr und Lieferrichtung (Warensendungen sowie Wareneingänge innerhalb der EU) wird die exportorien"erte Wirtscha# und damit ein großer Teil des Mi!elstandes um 11 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Seit Januar 2012 gilt ein Schwellenwert von 500.000 Euro mit weiterer Entlastung um 8 Millionen Euro pro Jahr. Für Unternehmen, die von dieser Sta"s"k nicht mehr betroﬀen sind, bedeutet dies eine Reduzierung ihrer Bürokra"ekosten um 1.900 Euro.



DIENSTLEISTUNGSKONJUNKTURSTATISTIK Mit dem Zweiten Mi!elstandsentlastungsgesetz wurde das Dienstleistungskonjunktursta"s"kgesetz geändert. Durch die Änderung en'ällt für 32.000 kleinere Dienstleistungsunternehmen die vierteljährliche Befragung. Dies führt zu einer jährlichen Entlastung von insgesamt 3,8 Millionen Euro bzw. 119 Euro pro Unternehmen. Das zweite Mittelstandsentlastungsgesetz trat im Juli 2007 in Kra#.
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STEUERRECHT



2011 wurden die hohen technischen Hürden besei"gt. Die Wirtscha# entlastet diese Maßnahme um rund 4 Milliarden Euro pro Jahr.



STEUERLICHES REISEKOSTENRECHT VEREINFACHT



ELEKTRONISCHE RECHNUNGSSTELLUNG VEREINFACHT Etwa ein Fün#el der gesamten Bürokra"ekosten der Wirtscha# entfallen auf das Ausstellen und Au*ewahren von Rechnungen. Jährlich werden über 30 Milliarden Rechnungen erstellt und archiviert. Bislang stellte das Umsatzsteuerrecht hohe technische Anforderungen an Unternehmen, die ihre Rechnungen elektronisch übermi!elten. Solche Rechnungen akzep"erte die Finanzverwaltung nur, wenn sie mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur versehen oder mi!els eines aufwändigen elektronischen Datenaustauschverfahrens versendet wurden. Dies machte elektronische Verfahren für Unternehmen in vielen Fällen teuer und una!rak"v. Durch das Steuervereinfachungsgesetz



Unternehmen entstand bislang erheblicher Aufwand für die Abrechnung von Reisekosten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenwär"g müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusätzlich zum Arbeits-/ Dienstrecht auch noch im Steuerrecht eine Vielzahl von nebeneinander stehenden gesetzlichen Regelungen mit mehreren unbes"mmten Rechtsbegriﬀen beachten, die durch die Rechtsprechung mi!els Einzelfallentscheidungen und daran anknüpfenden Sonderregelungen sowie Verwaltungsanweisungen konkre"siert werden. Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts wurden diese sehr komplexen steuerlichen Regelungen mit Wirkung ab 1. Januar 2014 vereinfacht und in weiten Teilen vereinheitlicht. Vereinfachungen und Verbesserungen ergeben sich u.a. im Bereich der Verpﬂegungsmehraufwendungen für die Berufsgruppen der vorwiegend auswärts tä"gen Arbeitnehmer (z. B. Handwerker, Außendienstmitarbeiter, Kurierfahrer, Arbeitnehmer bei Spedi"onsunternehmen). Hier wird auf einen Teil der Mindestabwesenheitszeiten verzichtet: sta! der bisherigen dreistuﬁgen Staﬀelung gilt nun eine zweistuﬁge Staﬀelung der Pauschalen. Darüber hinaus soll Rechtssicherheit insbesondere in den Bereichen geschaﬀen werden, in denen sich die Recht-
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STEUERRECHT



sprechung in der jüngeren Vergangenheit mehrfach geändert hat. Das betriﬀt vor allem die steuerliche Abziehbarkeit von Fahrtkosten und die Besteuerung von Dienstwagen bei Fahrten zur sog. regelmäßigen Arbeitsstä!e. So wird z.B. festgelegt, dass es höchstens noch eine erste Tä"gkeitsstä!e je Arbeitsverhältnis gibt. Diese kann vom Arbeitgeber bes"mmt werden. Weitere Vereinfachungen sind im Bereich der doppelten Haushaltsführung sowie der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Verpﬂegung für auswär"ge beruﬂiche Tä"gkeiten vorgesehen. Dadurch verringert sich die Komplexität der Berechnung. Der Gesetzentwurf beruht auf den Ergebnissen eines Projekts des BMF zur Vereinfachung des steuerlichen Reisekostenrechts, bei dem sich auch der NKR eingebracht ha!e. Dadurch sparen Unternehmen Jahr für Jahr Bürokra!ekosten in Höhe von rund 35 Millionen Euro.



REFORM DES GEMEINNÜTZIGKEITSRECHTS Das Bundesministerium der Finanzen hat Ende 2012 einen Gesetzesentwurf zur Stärkung des Ehrenamtes auf den Weg gebracht, der nach Abschluss des parlamentarischen Verfahrens im März 2013 verkündet worden ist. Mit dem Gesetz werden ehrenamtlich tä"ge Bürgerinnen und Bürger sowie gemeinnützige Vereine entlastet. Darin enthalten sind z. B. Verfahrenserleichterungen für die Mi!elverwendung, Vereinfachungen der Nachweisführung sowie eine Anhebung der einkommensteuerlichen Steuerfreibeträge und der Zweckbetriebsgrenze bei sportlichen Veranstaltungen.



LOHNSTEUERKARTEN WEGGEFALLEN Durch die Einführung des elektronischen Abrufverfahrens für die beim Lohnsteuerabzug zu berücksich"genden Lohnsteuerabzugsmerkmale der Arbeitnehmer zum 1. Januar 2013 und dem damit verbundenen Wegfall der Lohnsteuerkarten 2010 sowie der vom Finanzamt ausgestellten Papierbescheinigungen werden Unternehmen branchenübergreifend um 262 Millionen Euro pro Jahr entlastet.



EINFACHER ZUM KINDERFREIBETRAG Kinderfreibeträge bzw. Kindergeld wurden für volljährige Kinder bis Ende 2011 nur dann gewährt, wenn sie über keine eigenen Einkün#e von mehr als 8.004 Euro verfügten. Die entsprechende Nachweisführung und die Berechnung der Einkommen waren für die Steuerpﬂich"gen kompliziert und aufwändig. Daher wurde die Einkommensgrenze mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 abgeschaﬀt. Seit 2012 wird im Wege der gesetzlichen Typisierung angenommen, dass bei volljährigen Kindern, die sich in der ersten Berufsausbildung beﬁnden, ein Unterhaltsbedarf gegenüber den Eltern besteht; lediglich nach Abschluss einer Erstausbildung ist maßgebend, dass die Ausbildung und nicht die Erzielung von Einkün#en, mit denen der eigene Unterhalt bestri!en werden kann, im Vordergrund steht.



13 130625_Broschuere_Buerokratieabbau_konkret.indd Abs1:13



03.07.2013 11:35:10



GESUNDHEIT UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT



Rund 200 Millionen mal pro Jahr mussten die Praxen die Zuzahlung entgegennehmen, verbuchen, verwahren und zur Bank bringen. Dieses Verfahren en'ällt seit Anfang 2013 ersatzlos. Hinzu kommen Einsparungen durch den Wegfall von Zahlungsauﬀorderungen und Mahnverfahren sowie durch verringerten Aufwand bei den Kassenärztlichen Vereinigungen.



MELDE- UND BEITRAGSVERFAHREN VEREINFACHT



PRAXISGEBÜHR ABGESCHAFFT - BÜRGER UND ARZTPRAXEN ENTLASTET



Die Einführung eines automa"sierten Melde- und Beitragsverfahrens für die Sozialversicherung sowie der Verzicht auf Papierbescheinigungen des Arbeitgebers im Meldeverfahren erbringen seit dem Jahr 2006 branchenübergreifende Entlastungen für die Wirtscha# von jährlich über 800 Millionen Euro.



Die Abschaﬀung der „Praxisgebühr“ entlastet Bürgerinnen und Bürger sowie Arztpraxen.



EINHEITLICHE FÄLLIGKEIT FÜR BEITRAGSNACHWEISE IN DER SOZIALVERSICHERUNG



Während für Bürgerinnen und Bürger die quartalsweise Zuzahlung für Arztbesuche von 10 Euro wegfällt, sparen Arztpraxen, Zahnarztpraxen und No%allambulanzen der Krankenhäuser rund 336 Millionen Euro Bürokra!ekosten.



Unternehmen übermi!eln Daten an die Einzugsstellen der Sozialversicherung, mit denen sie die monatlich zu zahlenden Beiträge an die verschiedenen Sozialversicherungszweige nachweisen. Die Einzugsstellen gleichen diese Nachweise mit den eingehenden Zahlungen ab. Vor 2008 wurde die Fälligkeit für diese Beitragsnachweise in den einzelnen Satzungen geregelt.
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GESUNDHEIT UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT



Da die Regelungen zur Fälligkeit der Beitragsnachweise stark voneinander abwichen, wurden die Nachweise häuﬁg verspätet übermi!elt. Mahnungen und Säumniszuschläge waren die Folge. Seit 2008 ist ein einheitlicher Fälligkeitstermin durch Gesetz geregelt. Das Einsparvolumen für die Unternehmen liegt bei rund 96 Millionen Euro pro Jahr.



ÜBERWACHUNG DES BETÄUBUNGSMITTELVERKEHRS: EINFÜHRUNG EINES ELEKTRONISCHEN MELDEVERFAHRENS Zur Überwachung und Kontrolle des Betäubungsmi!elverkehrs übermi!eln insbesondere Hersteller und Großhändler von Betäubungsmi!eln jährlich über 6 Millionen Abgabemeldungen an die zuständige Behörde. Diese Meldungen über Erwerber, Art und Menge des Betäubungsmi!els waren bislang nur in Papierform möglich.



Das Bundesministerium für Gesundheit hat ein elektronisches Abgabebelegverfahren ermöglicht: Arzneimi$elgroßhändler und pharmazeu!sche Hersteller können rund 124 Millionen Euro Bürokra!ekosten sparen. Die entsprechende Verordnung (Änderung der Betäubungsmi!el-Binnenhandelsverordnung) trat im September 2011 in Kra#.
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EINZELNE BRANCHEN IM BLICK



Entlastungen für die Wirtscha#: 54 Millionen Euro, für Bürgerinnen und Bürger 9 Millionen Euro sowie 2,1 Millionen Stunden. Auch die Zulassungsstellen werden entlastet. Die internetbasierte Außerbetriebsetzung ist Stufe 1 des eins"gen Deutschland-Online Projekts „Kfz Wesen“. Dessen Federführung obliegt seit dem 8. März 2013 dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Die weiteren Stufen bilden die internetbasierte Wiederzulassung (Stufe 2) und das Zulassungsverfahren (Stufe 3) insgesamt, die in den nächsten Jahren ebenfalls umgesetzt werden sollen.



KRANKENHÄUSER, HOTELS, PENSIONEN STRASSENVERKEHR Kün#ig sollen Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrzeug internetbasiert außer Betrieb setzen können. Lange Warte- und Wegzeiten ﬁelen somit weg. Die Außerbetriebsetzung könnte ganz einfach am heimischen PC oder im Büro vorgenommen werden. Dafür erhalten alle Fahrzeuge nach und nach Stempelplake!en und die Fahrzeugzulassungsbescheinigung Teil I (früherer Fahrzeugschein) mit neuen Sicherheitscodes. Auch der neue Personalausweis wird in das Verfahren integriert.



In Krankenhäusern, Pﬂegeheimen und vergleichbaren Einrichtungen bestand bisher die Pﬂicht, gesonderte Meldeverzeichnisse über aufgenommene Personen zu führen. Diese Pﬂicht ist im Jahr 2013 für die Fälle weggefallen, in welchen die aufgenommene Person noch für eine Wohnung im Inland gemeldet ist. Beherbergungsstä!en wie Hotels und Pensionen können seit 2013 die Daten, die aus der Reservierung eines Kunden in vielen Fällen ohnehin elektronisch vorliegen, vorab auf elektronischem Weg in den Meldeschein übertragen. Bürgerinnen und Bürger müssen dann den Meldeschein nur noch kontrollieren und unterschreiben. Die Entlastung für die betroﬀenen Einrichtungen aufgrund dieser Maßnahmen liegt bei 119 Millionen Euro im Jahr.
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EINZELNE BRANCHEN IM BLICK



AGRARDIESELERSTATTUNG FÜR LANDWIRTE EINFACHER Nach geltender Rechtslage können Betriebe der Land- und Forstwirtscha# von 47 Cent Energiesteuer je Liter Diesel rund 21,5 Cent pro Liter für Kra#stoﬀ zurück erhalten, der in landwirtscha#lichen Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen verwendet wird (so genannter Agrardiesel). Darüber hinaus wird der Einsatz von reinem Biodiesel beziehungsweise Pﬂanzenöl in der Landwirtscha# gänzlich von der Energiesteuer entlastet. Die Steuerentlastung wird bisher mi!els eines umfangreichen Antragsverfahrens gewährt. Das Bundesministerium der Finanzen hat daher den Vordruck für Folgeanträge grundlegend überarbeitet. Unter anderem wurde der Umfang des Antragsformulars von bisher sieben auf zwei Seiten gekürzt. Das entlastet die Land- und Forstwirte und sorgt dafür, dass die Beantragung ab 2013 einfacher und schneller erfolgen und die Zollverwaltung die Ersta!ung schneller auszahlen kann.
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„EINFACHER ZU ...PROJEKTE“



Die Projekte wurden in Zusammenarbeit der Bundesregierung, des Sta"s"schen Bundesamts, interessierter Länder und Kommunen und des NKR realisiert. Von der Antragstellung bis zur Ausstellung des Bescheids wurden die Prozesse durch die zuständige Behörde untersucht. Bürokra"sche Belastungen und ihre Ursachen sollten iden"ﬁziert und hieraus Vereinfachungsmaßnahmen und Serviceangebote entwickelt werden, die zu Entlastungen für Bürger und Verwaltung führen. Ansatzpunkte für Verbesserungen wurden auch durch Befragungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermi!elt.



„EINFACHER ZU ...PROJEKTE“: ZUM HINTERGRUND Der NKR hat mit der Bundesregierung sowie mit Bundesländern und den zuständigen Vollzugsbehörden vier ebenenübergreifende Projekte zum Elterngeld, Studierenden-BAföG, der Einreise ausländischer Fachund Führungskrä#e und zum Wohngeld durchgeführt. Im Mi!elpunkt dieser Projekte stand der Vollzug von Bundesgesetzen über Bund, Land und Kommune hinweg. Ziel war es für Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung bestehende Verfahren zur Antragstellung und -bearbeitung zu untersuchen und zu vereinfachen.
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Der Austausch über den Vollzug von Bundesrecht über die Vollzugsebenen Bund, Land und Kommune hat sich in diesen Projekten für alle Beteiligten als gewinnbringend erwiesen. Die Ergebnisberichte zeigen, dass mit derar"gen Projekten eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet werden können, mit welchen sich bestehende Belastungen spürbar reduzieren lassen. Deshalb wird der NKR auch kün#ig Projekte ini"ieren. So ﬁel im März 2013 der Startschuss für ein weiteres Projekt: „Mehr Zeit für Behandlung - Vereinfachung von Verfahren und Prozessen in Arzt- und Zahnarztpraxen“. Ziel ist es, unnö"gen bürokra"schen Aufwand für Ärzte und Zahnärzte zu iden"ﬁzieren und abzubauen.
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„EINFACHER ZU ... PROJEKTE“



zwölf Lohn- oder Gehaltsbescheinigungen je etwa zehn Einzelwerte (Sonderzahlungen, Einmalzahlungen, sons"ge steuerfreien Gehaltsbestandteile) zu ermi!eln, rechtlich zu bewerten und zu erfassen. In fast allen Fällen waren zusätzlich beim Abzug von Einmalzahlungen anteilige Steuer- und Sozialversicherungsbeträge herauszurechnen. Dies führte zu erheblichem Berechnungsaufwand in den Behörden. Mit dem „Gesetz zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs“ gibt es nunmehr für die Einkommensermi!lung pauschalierte Abzüge für Steuern und Abgaben. Das Gesetz ist im September 2012 in Kra# getreten. •



EINFACHER ZUM ELTERNGELD Im Frühjahr 2009 haben die Bundesregierung, der NKR, das Sta"s"sche Bundesamt sowie ausgewählte Länder und Kommunen die Prozesse bei der Leistung „Elterngeld“ von der Antragstellung bis zur Ausstellung des Bescheids untersucht. Konkrete Vorschläge zur Vereinfachung des Vollzugs wurden umgesetzt: •



Aufwendige Berechnungen bei kurzer Geburtenfolge: Bei der Gewährung des Elterngelds können sich Eltern für einen doppelten Auszahlungszeitraum entscheiden. In diesem Fall wird ihnen für 24 Monate der halbe Monatsbetrag gewährt. Wurde innerhalb des Verlängerungszeitraums ein weiteres Kind geboren und für dieses Elterngeld beantragt, zog dies aufwendige Berechnungen in der Behörde nach sich. Daher wurde die Elterngeldberechnung bei kurzer Geburtenfolge und doppeltem Auszahlungszeitraum vereinfacht. Leistungen, wie das Mu!erscha#sgeld, werden nur noch bei Überschneidung im Anspruchszeitraum und nicht mehr im Verlängerungszeitraum angerechnet.



Einkommensberechnung: Für die Bemessung der Höhe des Elterngelds muss das Einkommen der Eltern ermi!elt werden. Nach bisherigem Recht ha!en die Elterngeldstellen für die Ermi!lung des Einkommens bei nichtselbstständiger Tä"gkeit aus
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„EINFACHER ZU ...PROJEKTE“



Antrag und Antragsbearbeitung sind nun einfacher: •



•



• EINFACHER ZUM STUDIERENDEN-BAFÖG In den Jahren 2009/2010 hat der NKR gemeinsam mit der Bundesregierung, acht Bundesländern, 14 Ämtern für Ausbildungsförderung und mit Unterstützung des Sta"s"schen Bundesamtes das BAföG-Verfahren untersucht. Mit dieser Untersuchung konnten zahlreiche Vorschläge zur Vereinfachung von Beantragung des BAföG und Bearbeitung der Anträge entwickelt werden. Durch das 23. Gesetz zur Änderung des BAföG sind die Regelungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) zum 1. Oktober 2010 angepasst worden. Der Gesetzgeber hat hierbei auch verschiedene Vorschläge aus dem Projekt übernommen.



•



Der Wohngeldzuschlag wird nunmehr pauschal gewährt. Der Nachweis der tatsächlich zu entrichtenden Miete ist en'allen. Von dieser Vereinfachung proﬁ"eren rund 500.000 Antragstellende. Bei den Ämtern für Ausbildungsförderung kommt es zudem zu Einsparungen. Mietbescheinigungen müssen nicht mehr geprü# werden. Erstmalige Fachrichtungswechsel werden nicht länger mit einem Wechsel der Förderungsart zu verzinslichen Bankdarlehen sank"oniert. Somit erfolgt die weitere Unterstützung mi!els der übrigen Förderungsinstrumente. Diese Vereinheitlichung führt zu einer Entlastung der Verwaltung. Die Studierenden können ihre Leistungsnachweise nunmehr - alterna"v zur Professorenbescheinigung - mit Hilfe der ECTS-Leistungspunkte erbringen. Der Sprachnachweis bei der Auslandsförderung ist en'allen.



Auch auf Länderebene wurden Vereinfachungen realisiert. Mit Bayern, Hessen, Hamburg und Brandenburg bieten mi!lerweile vier Bundesländer ein Online-Antragsverfahren an. So erhalten die antragstellenden Studierenden sofort einen Hinweis, wenn eine Angabe unplausibel oder ein Antrag unvollständig ist. Fehler bei der Übertragung der Daten durch die Ämter für Ausbildungsförderung werden vermieden – insgesamt eine echte „Win-Win-Situa"on“ für Studierende und Behörden.
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„EINFACHER ZU ... PROJEKTE“



Zudem kann der Arbeitgeber seit August 2012 die Visaerteilung dadurch beschleunigen, dass er unmi!elbar mit der Bundesagentur für Arbeit Kontakt aufnimmt und ihr die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt. So kann die Bundesagentur die arbeitsmarktliche Prüfung noch vor der Antragstellung im Ausland bzw. zeitgleich zur Visabearbeitung einleiten. In Kombina"on mit dem Wegfall der Beteiligung der Ausländerbehörden kann das Visumverfahren dadurch um bis zu 20 Tage verkürzt werden.



EINREISEOPTIMIERUNG - OPTIMIERUNG DES VERFAHRENS ZUR EINREISE VON FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTEN AUS DRITTSTAATEN



Eine weitere Vereinfachung des Einreiseverfahrens wurde mit der Umsetzung der europäischen Hochqualiﬁzierten-Richtlinie erreicht. Durch den neuen Aufenthalts"tel „Blue Card EU“ wird die Zuwanderung qualiﬁzierter Arbeitskrä#e dadurch beschleunigt, dass auf die bislang erforderlichen arbeitsmarktlichen Prüfungen durch die Bundesagentur für Arbeit ganz verzichtet wird.



Mit der im März 2013 in Kra# getretenen Änderung der Aufenthaltsverordnung gilt nun ein schnelleres Visumverfahren für Ausländer, die zum ersten Mal für längere Zeit nach Deutschland einreisen und hier arbeiten möchten. Die Ausländerbehörden müssen in diesen Fällen nicht mehr in das Einreiseverfahren einbezogen werden. Damit ist ein wesentlicher Vereinfachungsvorschlag aus der Projektstudie des NKR über die Op"mierung des Verfahrens zur Einreise von Fach- und Führungskrä#en aus Dri!staaten umgesetzt worden.
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„EINFACHER ZU ...PROJEKTE“



Der Erlass des Verkehrsministeriums vom 8. März 2010 stellt das geltende Datenschutzrecht für das Wohngeldverfahren klar.



EINFACHER ZUM WOHNGELD Ebenfalls im Frühjahr 2009 haben Bundesregierung, NKR, Sta"s"sches Bundesamt sowie ausgewählte Länder und Kommunen die Leistung „Wohngeld“ vom Antrag bis zum Bescheid untersucht. Resultat waren auch hier konkrete Vereinfachungsvorschläge. Die Folgenden wurden bereits umgesetzt: •



Arbeitsagenturen und Wohngeldbehörden müssen Daten austauschen, nirgends war einheitlich und genau geregelt, in welchem Umfang und in welcher Form.



•



Bei der Gewährung von Wohngeld wurde mehr Klarheit bei der Anrechnung von Wohngeld auf andere Sozialleistungen benö"gt. Den Vorschlag zu einer deutlichen Abgrenzung des Wohngeldes zu anderen Sozialleistungen setzt das Gesetz zur Ermi!lung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und XII vom 24. März 2011 um.



•



Auf der Internetseite des BMVBS sind Tabellen mit Einkommensgrenzen zu ﬁnden, anhand derer die Bürger feststellen können, ob und in welcher Höhe ihnen Wohngeld zustehen kann.



•



Um rechtswidrige Inanspruchnahme von Wohngeld zu vermeiden, dürfen Wohngeldbehörden die zum Haushalt zählenden Personen darau+in überprüfen, welche Daten an das Bundeszentralamt für Steuern übermi!elt wurden. Durch den Datenabgleich lässt sich feststellen, ob Kapitalerträge, SGB II-Leistungen oder Sozialhilfeleistungen aller in der Wohngeldberechnung berücksich"gten Personen pﬂichtgemäß angegeben wurden. Aufgrund des Dri!en Gesetzes zur Änderung wohnungsrechtlicher Vorschri#en“, in Kra# getreten am 16. November 2012 bzw. 1. Januar 2013 sowie der „El#en Verordnung zur Änderung der Wohngeldverordnung“, in Kra# seit 1. Januar 2013, ﬁndet bundesweit ein automa"sierter Datenabgleich zwischen den beteiligten Behörden sta!.
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„EINFACHER ZU ... PROJEKTE“



Gemeinsam wollen die Projektbeteiligten den Prozess der Iden"ﬁzierung des bürokra"schen Aufwands mit Unterstützung des Sta"s"schen Bundesamtes begleiten und in Auswertung der Ergebnisse Vereinfachungsvorschläge entwickeln, um Ärzte und Zahnärzte zu entlasten. Im Arztpraxenprojekt kommen über Verwaltungsebenen hinweg sowohl bundesrechtliche als auch selbstverwaltungsrechtliche Regelungen auf den Prüfstand.



MEHR ZEIT FÜR BEHANDLUNG - VEREINFACHUNG VON VERFAHREN UND PROZESSEN IN ARZT- UND ZAHNARZTPRAXEN Ziel des jüngsten Projekts des NKR „Mehr Zeit für Behandlung - Vereinfachung von Verfahren und Prozessen in Arzt- und Zahnarztpraxen“ ist es, unnö"gen bürokra"schen Aufwand für Ärzte und Zahnärzte zu iden"ﬁzieren und zu vereinfachen. Ärzte und Zahnärzte beklagen steigenden bürokra"schen Aufwand in ihren Praxen. Das ist wertvolle Zeit, die für Behandlung fehlt.
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MAßNAHMEN MIT ENTLASTUNGSPOTENZIAL



Die Ergebnisse des Projekts wurden als Grundlage für eine Vereinfachungsmaßnahme im Jahressteuergesetz 2013 herangezogen. Der Entwurf der Bundesregierung sah eine schri!weise Verkürzung auf sieben Jahre vor. Dies wurde vom Bundestag so auch beschlossen. Die Maßnahme scheiterte jedoch im Bundesrat. Es besteht daher weiterhin erhebliches Einsparpotenzial.



E-GOVERNMENT-GESETZ



AUFBEWAHRUNGSFRISTEN Der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtscha#, der durch die Au*ewahrungspﬂichten nach Steuer-, Handels- und Sozialversicherungsrecht entsteht, beträgt nach Ermi!lung des Sta"s"schen Bundesamtes insgesamt 30 Milliarden Euro. Das sind z. B. Kosten der Wirtscha# für Lagern, Aussor"eren und Vernichten von Dokumenten. In einem Projekt unter Federführung des BMF wurde für verschiedene Vereinfachungsszenarien das Einsparpotenzial geschätzt: Eine Verkürzung der Au&ewahrung auf fünf Jahre ergäbe ein Einsparpotenzial von knapp 3,9 Milliarden Euro, eine Verkürzung auf sieben Jahre könnte ein Einsparpotenzial von knapp 2,5 Milliarden Euro generieren.
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Auch beim E-Government werden die Potenziale für eﬃzientes Verwaltungshandeln und den Abbau unnö"ger Bürokra"e nicht ausreichend ausgeschöp#. Vor diesem Hintergrund ist das von der Bundesregierung verabschiedete E-Government-Gesetz von besonderer Bedeutung. Mit dem E-Government-Gesetz werden die zentralen Weichen für zukünf"ges Verwaltungshandeln in Deutschland gestellt. Das E-GovernmentGesetz sieht eine Reihe von Gesetzesänderungen vor: Kernstück ist der Abbau rechtlicher Hindernisse, wie zum Beispiel die Vorgabe der handschri#lichen Unterschri# auf das notwendige Maß zu reduzieren. Zudem sieht das Gesetz erstmals einheitliche Mindeststandards für den Zugang zur Verwaltung sowie für die Kommunika"on mit und innerhalb der Verwaltung vor. Beispielsweise sollen Bundesbehörden verpﬂichtet werden, einen elektronischen Zugang durch eine De-MailAdresse zu schaﬀen, die eine rechtssichere Iden"ﬁka"on ermöglicht. Es ist damit für den Wirtscha#sstandort Deutschland und das Verhältnis von Bürgern zu ihrem Staat zweifellos von besonderer Bedeutung.
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MASSNAHMEN MIT ENTLASTUNGSPOTENZIAL



Das Vorhaben ist ein Kernelement des Bürokra"eabbaus. So führt die konsequente Umsetzung des Gesetzes zu jährlichen Einsparungen von 1,2 Milliarden Euro für Wirtscha#, Bürger und Verwaltung. 80 Prozent der Einsparungen en%allen dabei auf die Verwaltung des Bundes.



Für die Arbeitgeber bedeutet dies eine Entlastung von über 50 Millionen Euro jährlich. Außerdem soll durch diese Maßnahmen die Bearbeitung durch die Bundesagentur für Arbeit vereinfacht werden. Die Kostenersparnis liegt hier bei gut 8 Millionen Euro.



Es kann zudem wesentliche Impulse für den weiteren Ausbau von EGovernment-Anwendungen auf Landes- und Kommunalebene geben, deren Einsparpotenzial um ein Vielfaches höher liegen dür#e.



TACHOGRAF - NACHWEIS VON LENK- UND RUHEZEITEN



Das E-Government-Gesetz wurde am 7. Juni 2013 im Bundesrat beschlossen. Der Bundestag hat dem Gesetz bereits zuges"mmt.



VEREINFACHUNG BEI DER AUSSTELLUNG VON ARBEITSBESCHEINIGUNGEN Mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Neuorganisa"on der bundesunmi!elbaren Unfallkassen, zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze“ sollen unter anderem die Errichtung der Unfallversicherung Bund und Bahn sowie der Berufsgenossenscha# für Transportwirtscha# Post-Logis"k und Telekommunika"on geregelt werden. Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass Arbeitgeber Arbeitsbescheinigungen nach dem dri!en Sozialgesetzbuch nur noch auf Verlangen ausstellen müssen. Außerdem sollen die Bescheinigungen elektronisch übermi!elt werden können.



Derzeit müssen Handwerksbetriebe, die mit Fahrzeugen mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen fahren und sich dabei in einem Radius von über 50 Kilometern von ihrem Unternehmenssitz en'ernt bewegen, einen digitalen Tachografen nutzen. Dies sieht die EU-Fahrtenschreiber-Verordnung zum Nachweis der Lenk- und Ruhezeiten vor. Die Hochrangige Gruppe zum Bürokra"eabbau in Europa (so genannte „Stoiber-Gruppe“ - High Level Group, kurz: HLG) und Unternehmerverbände wie z.B. der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) forderten bereits 2009, den Radius von 50 Kilometern auf 150 Kilometer zu erweitern, um kleine und mi!lere Unternehmen zu entlasten. Die EU-Gesetzgeber haben sich nun darauf geeinigt (Stand 15.5.2013), dass Handwerksbetriebe den Tachografen erst bei Fahrten über 100 Kilometer einsetzen müssen. Rund 70 Prozent der betroﬀenen Handwerksbetriebe in Deutschland würden damit entlastet. Ende 2013 soll eine endgül"ge Einigung zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und dem Rat erreicht werden.
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Britta Klopsch: Portfolio konkret: Englisch ... Englische Lieder . .... aus Aussagen zur eigenen Person und aus Aussagen zu den Sprachen, die im Umfeld der.
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Nationaler Aktionsplan Behinderung - Sozialministerium 

beratungsausbildung/), die bei Bedarf auch â€žBerufsberatungâ€œ durchfÃ¼hren kÃ¶nnten. Ausgebildete. BerufsberaterInnen als Peers, gibt es jedoch (noch) nicht.










 


[image: alt]





nationaler bericht - Europa EU 

oder eine relative Mehrheit der Befragten ihre persÃ¶nliche Jobsituation dagegen ..... Unter der jÃ¼ngsten Gruppe der Befragten, also ab Jahrgang 1981 ist dagegen ... Dabei stehen 50% der Deutschen und 52% der EuropÃ¤er Einwanderern aus ...
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Nationaler Aktionsplan - BMEL 

aufgeteilt in Acker, GrÃ¼nland, Spezialkultu- ren, StilllegungsflÃ¤chen an. StBA. StBA. (27) Inlandsabgabe der. Wirkstoffe. Gibt die Gesamtmenge der Wirkstoffe, gegliedert nach Wirkungsbereichen und chemischen Klassen an, die in gewerbli- chen und ni
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Nationaler Voltige-Wettkampf Burgdorf 

Veranstalter: Voltigegruppen Biel-Ipsach und PSZ Russmatt. OK-PrÃ¤sident: Michael Heuer, MÃ¶rigen (078 641 43 24). JuryprÃ¤sident: JÃ¼rg Bigler, Kaiseraugst.










 


[image: alt]





EnAW Konkret ARA Neugut (PDF) 

rechen die grÃ¶beren Verunreinigungen entnommen. Dazu gehÃ¶ren zum Beispiel. WC-Papier, Plastik oder andere feste Teile. Dieses Rechengut wird entwÃ¤ssert und anschliessend in der Kehrichtverbren- nungsanlage verbrannt.Â» Anschliessend kommt der Sand
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4. Nationaler MINT Gipfel Programm 

02.06.2016 - Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (angefragt). Prof. Dr. Peter Sloterdijk ... der EU Kommission für Deutschland ... europäischen Ländern.
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Nationaler Aktionsplan - AuswÃ¤rtiges Amt 

21.12.2016 - Das Allgemeine PrÃ¤ferenzsystem Plus (APS+) kann als Format dazu genutzt werden, die Einhaltung und Umsetzung von Menschenrechtsstandards durch. Regierungen von EntwicklungslÃ¤ndern zu fÃ¶rdern. In dem anstehenden. Review-Prozess 2018 wi
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EnAW Konkret NTS Workspace AG (PDF) 

ABWÃ„RMENUTZUNG. Ein Kernthema zur Steigerung der Energie effizienz fÃ¼r NTS liegt in der Nutzung der. AbwÃ¤rme. In einem Rechenzentrum wird sehr viel WÃ¤rme generiert. Â«Um diese nicht einfach verpuffen zu lassen, haben wir ge meinsam mit der EnAW L
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Nationaler Aktionsplan - AuswÃ¤rtiges Amt 

21.12.2016 - Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen sowie andere kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche HÃ¼rden fÃ¼r die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen zu ...... Menschenrechte zu schulen. Wirtschaftswachstum und menschenwÃ¼
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asyl konkret lageralltag als kritisches lebensereignis pdf 

Edition Review, Artemis Fowl Boxed Set Bks 1 5 Eoin Colfer, Articles On Missouri State Guard. Including David Rice Atchison Frank James Sterling Price M Jef, ...
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EnAW Konkret Stryker Spine SÃ rl 

Der Standort in La Chaux-de-Fonds wur- de aus einem ganz bestimmten Grund gewÃ¤hlt. Ja, La Chaux-de-Fonds hat letztlich die Aus- scheidung gegen andere ...
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lebendig, anschaulich, konkret: lernen am ausserschulischen lernort 

Bereits seit Anfang 2014 prÃ¤sentiert die Â»PÃ¤dagogische. Landkarte Westfalen-LippeÂ« rund 1000 Lernangebote an Ã¼ber 500 klassischen wie ...
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pflege konkret neurologie psychiatrie mit wwwpflegeheutedezugang 

This particular Pflege Konkret Neurologie Psychiatrie Mit Wwwpflegeheutedezugang Lehrbuch Fur Pflegeberufe. Mit Wwwpflegeheutedezugang Von Grunst ...
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quantenheilung erleben wie die methode konkret 

Save As PDF Ebook quantenheilung erleben wie die methode konkret funktioniert in jeder situation quantum entrainment today. And. You can Read Online ...
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agenda gesundheit konkret - aok-bw-presse.de 

02.06.2015 - „Für uns ist Prävention ein Schlüssel thema. Mit unserem Ansatz aus .... Presselstraße 19, 70191 Stuttgart,. E-Mail: [email protected].
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wirtschaft konkret nr.414 - ZIS - UniversitÃ¤t Mannheim 

Nur Innovationen machen. Unternehmen und Volkswirtschaften langfristig ... Type Art Team Detlef RÃ¶gener GmbH,. Kieler StraÃŸe 1, 25451 Quickborn.
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john f kennedy amerikanischer volksheld nationaler 

Read and Save Ebook john f kennedy amerikanischer volksheld nationaler mythos oder lediglich die personifizierung des amerikanischen traums von macht ...
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